
Bekanntmachung 
der Stadtverwaltung Dietenheim  

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum  

21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt Dieten-
heim wird in der Zeit vom 03. bis 07. Februar 2025 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten im Rathaus Dietenheim – Bürgerdienste – Königstraße 63, 89165 Dieten-
heim und Ortsverwaltung Regglisweiler, Herrenweiher 2, 89165 Dietenheim-Regglis-
weiler für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat.  
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann bei den oben 
genannten Stellen in der Zeit vom 03. bis 07. Februar 2025, spätestens am 07. Februar 
2025 bis 13:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Dietenheim, Bürgerdienste, Königstraße 
63, 89165 Dietenheim, Einspruch einlegen.  
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spä-
testens zum 02. Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 291 Ulm  

• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises oder  

• durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 



5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 02.02.2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 07.02.2025) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Ge-
meindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 21. Februar, 15:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Dietenheim, Bürgerdienste 
und der Ortsverwaltung Regglisweiler bis 21. Februar 2025, 11:30 Uhr mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Dietenheim - Bürgerdienste, ge-
stellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 
Uhr bei der Stadtverwaltung Dietenheim Bürgerdienste, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
6.   Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,  
  versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 



Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.  
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Dietenheim, 15.01.2025    Stadtverwaltung, Wahlamt 
 
 
Hinweis zur kurzen Frist der Ausgabe von Wahlscheinen und Briefwahlunterla-
gen 
Bitte beachten Sie, dass mit der Ausgabe von Wahlscheinen und dem Versand der 
Briefwahlunterlagen aufgrund der kurzen Wahlvorbereitungszeit voraussichtlich erst 
ca. zwei Wochen vor dem Wahltag begonnen werden kann. Die Stimmzettel werden 
uns erst ab ca. 07. Februar 2025 von der Kreiswahlleitung zur Verfügung gestellt.  
 
 
Hinweis zur Verlegung von Wahllokalen aufgrund der Faschingszeit 
 

Wahlbe-
zirk-Nr. 

Neues Wahllokal und Adresse  Bisheriges Wahllokal 

001  Gemeinschaftsschule, Aula/Musiksaal, 
EG, Promenadeweg 33, Dietenheim  

Stadthalle Dietenheim   

002 Rathaus Foyer im EG, Königstraße 63 
Dietenheim  

Keine Änderung  

003 Schule, EG, Schulstraße 7, Reggliswei-
ler  

Bürgerhaus Regglis-
weiler   

Bitte beachten Sie die Hinweise zur genauen Adresse Ihres Wahllokals in Ihrer Wahl-
benachrichtigung. Es kann nur in dem für Sie vorgesehenen Wahllokal gewählt wer-
den. 
 
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen  
Zur Wahl der Abgeordneten des 21. Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 sind 
alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig 
von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so schlecht sieht, dass man den 
Stimmzettel selbst nicht lesen kann?  
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten die Blinden- und Seh-
behindertenverbände kostenlos die Zusendung von sogenannten Stimmzettelschab-
lonen an.  



Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das „Kreuz-
chen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer 
Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit der Schablone wird - ebenfalls kos-
tenlos - eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen CD-Playern ab-
gespielt werden. Auf dieser CD wird die Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem 
wird der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch darauf hingewie-
sen, falls eine entsprechende Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist.  
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die sich für dieses An-
gebot interessieren? Dann fordern Sie die Schablone und eine Audio-CD mit der Auf-
sprache des Inhalts des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Seh-
behindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122. 
 
 


